
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresabschluss 

 

zum 31. Dezember 2023 

 

 

 

 

 

Verband Deutscher  

Schiffsausrüster e.V. 

Hamburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzamt:   Hamburg-Nord (17) 

Steuernummer:  17/438/01209 



Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V., Hamburg

Bilanz zum 31.12.2023

A K T I V A

EUR EUR EUR

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00

Sachanlagen 21,00

Umlaufvermögen

Kassenbestand 224,77

Postbankguthaben 21.718,15

HypoVereinsbank

- Kontokorrentkonto 12.345,03

Forderungen gegen Mitglieder 7.975,27

Sonstige Vermögensgegenstände 413,09

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00

Schulden

Sonstige Rückstellungen 3.800,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 211,48

Sonstige Verbindlichkeiten 835,15

Eigenkapital / Verbandsvermögen

Stand 01.01.2023 54.168,04

Jahresfehlbetrag 2023 -16.316,36 37.851,68

42.698,31 42.698,31

 

P A S S I V A 



Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V., Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01.01. bis 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR

Beiträge 153.455,32

Aufnahmegebühren 2.378,67

Erlöse aus

- Deutsches Register 31.190,00

- Deutscher Verband, Internetkostenbeitrag 4.840,00 36.030,00

Sonstige Erlöse 1.146,79

Betriebsfremde Erträge 0,00

Summe der Betriebseinnahmen 193.010,78

Aufwendungen ISSA-Kataloge

Materialkosten Deutsches Register 18.901,69

Aufwendungen für von ISSA bezogene Leistungen 3.210,00

Beiträge WGA Dt. Register 14.229,00 36.340,69

Abschreibungen 73,00

Beiträge 157.171,00

Raumkosten -1.244,49

Werbe- und Reisekosten 6.141,19

Telefon, Telefax, EDV 180,08

Kopierer/Drucker/Kosten 69,11

Buchführungs- und Abschlusskosten 4.583,70

Nebenkosten Geldverkehr 298,31

Zinsaufwendungen 96,63

Nicht abziehbare Vorsteuer 3.878,02

Sonstige Aufwendungen 1.739,90

Summe der Betriebsausgaben 209.327,14

Jahresfehlbetrag -16.316,36

193.010,78 193.010,78

Aufwendungen Erträge



Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V., Hamburg

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023 EUR

Forderungen gegen Mitglieder

Velmarine Services Ltd. Co. KG 1.620,71

KST Technical Services GmbH 1.618,54

Nestle Waters Deutschland 1.428,00

Hansheng Marine Service Center GmbH 1.392,12

MK-Marine GmbH 582,00

REPA Deutschland GmbH 499,55

Aromatic Marketing GmbH 472,50

Hellmann Logistics 127,42

Kloska Technical Marine Sales GmbH 89,25

Schrömbges + Gesinn 72,59

TMS Technical Marine Service GmbH 72,59

7.975,27

Sonstige Vermögensgegenstände

Finanzamt Umsatzsteuer 2023 413,09

413,09

Sonstige Rückstellungen

Abschlusskosten 2023 2.000,00

Buchführungskosten 4. Quartal 2022 1.400,00

Berufsgenossenschaft 400,00

3.800,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verwaltungs BG 211,48

211,48

Sonstige Verbindlichkeiten

kreditorische Debitoren 835,15

835,15



  

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 

  

Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V. 

Hamburg 
Bilanzposten 

 
Bezeichnung 

 
AHK

 
Zugänge

 
 Umbuchungen

 
AHK

 
Abschreibung 

 
Buchwert

 
Zugänge

 
 Umbuchungen

 
Abschreibung 

 
 Buchwert

   01.01.2023

 
Abgänge

 
- 

 
 31.12.2023

 
01.01.2023 

 
01.01.2023

 
Abgänge

 
- 

 
 Zuschreibung 

 
- 

 
31.12.2023

   EUR

 
EUR

 
 EUR

 
EUR

 
EUR 

 
EUR

 
EUR

 
 EUR

 
EUR 

 
 EUR

                
I. 

 
Immaterielle Vermögens- 
gegenstände 

 

             

 

 
entgeltlich erworbene 
Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 

 

4.725,00 

 
   4.725,00 

 
4.724,00 

 
1,00 

 
     1,00 

 

               

Summe 

 
Immaterielle Vermögens- 
gegenstände 

 

4.725,00 

 
   4.725,00 

 
4.724,00 

 
1,00 

 
     1,00 

 

               

II. 

 
Sachanlagen 

 
             

 

 
andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 

 

24.153,77 

 
   24.153,77 

 
24.059,77 

 
94,00 

 
   73,00 

 
21,00 

 

               

Summe 

 
Sachanlagen 

 
24.153,77 

 
   24.153,77 

 
24.059,77 

 
94,00 

 
   73,00 

 
21,00 

                

               Summe 

 
 28.878,77 

 
   28.878,77 

 
28.783,77 

 
95,00 

 
   73,00 

 
22,00 

                
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bescheinigung über die Erstellung 
 
 
 
 

An: Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V., Hamburg 
 
Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2023 bis 31.12.2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns 
darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht 
geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des 
Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung des Auftraggebers. 
 
Wir haben den Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer 
zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Der Auftrag 
umfasst die Entwicklung des Jahresabschlusses auf Grundlage der Buchführung und des 
Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden. 
 
 
Hamburg, den 08. März 2024 
 
 
 
     Marten 
     Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 
      

        
   Marcel Schmidt Holger Marten 

 Steuerberater Wirtschaftsprüfer Steuerberater Wirtschaftsprüfer 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen 



Blatt 1 

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023 

  

Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V. 

Hamburg 

  

AKTIVA 

 

 

   Geschäftsjahr Vorjahr 

Konto Bezeichnung EUR EUR EUR 

     

 entgeltlich erworbene 

Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche 

Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen 

Rechten und Werten 

   

30 Website  1,00 1,00 

     

 andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 

   

400 Betriebsausstattung 1,00  1,00 

420 Büroeinrichtung 20,00  93,00 

   21,00 94,00 

     

 Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen 

   

1400 Forderungen aus L+L  7.975,27 9.463,96 

     

 sonstige Vermögensgegenstände    

1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 3,69  38,89 

1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 898,46  1.467,16 

1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% 609,90  570,00 

1776 Umsatzsteuer 19% 6.910,49-  7.317,01- 

1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 6.898,90  7.045,58 

1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% 609,90-  570,00- 

1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr   477,47-    0,00 

   413,09 1.234,62 

     

 Kassenbestand, Bundesbank- 

guthaben, Guthaben bei 

Kreditinstituten und Schecks 

   

1000 Kasse 224,77  224,77 

1100 Postbank 40083207 21.718,15  14.960,47 

1200 HypoVereinsbank 451245 12.345,03  34.139,41 

   34.287,95 49.324,65 

           

     

 Summe Aktiva  42.698,31 60.118,23 

            



Blatt 2 

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023 

  

Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V. 

Hamburg 

  

PASSIVA 

 

 

   Geschäftsjahr Vorjahr 

Konto Bezeichnung EUR EUR EUR 

     

 Anfangskapital    

880 Variables Kapital (VH), EK  54.168,04 103.073,28 

     

 Jahresfehlbetrag    

 Jahresfehlbetrag  16.316,36- 48.905,24- 

     

 sonstige Rückstellungen    

970 Sonstige Rückstellungen 1.400,00  700,00 

971 Rückstellungen Berufsgenossenschaft 400,00  400,00 

977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 2.000,00  2.000,00 

   3.800,00 3.100,00 

     

 Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 

   

1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.  211,48 0,00 

     

 sonstige Verbindlichkeiten    

1400 Forderungen aus L+L 835,15  2.802,59 

1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt   0,00    47,60 

   835,15 2.850,19 

           

     

 Summe Passiva  42.698,31 60.118,23 

            



Blatt 3 

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 
  
Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V. 

Hamburg 
  
 

 

   Geschäftsjahr Vorjahr 
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR 

     
 Umsatzerlöse    

8000 Dt. Verband-Beiträge 153.455,32  134.222,33 
8001 Dt. Verband-Aufnahmegebühren 2.378,67  1.946,00 
8401 Erlöse 19% USt 280,00  0,00 
8402 ISSA Register Sonderleistg. 19% 0,00  3.000,00 
8405 Dt. Register Anzeigen 19% USt 31.190,00  28.933,47 
8406 Dt. Register zusätzl. Eintrag. 19% USt 0,00  1.443,00 
8407 Dt. Verband Internet-Kostenbeitrag 19% 3.140,00  2.193,00 
8408 Erlöse 19% USt MV Werbl. Benennung   1.700,00    2.750,00 

   192.143,99 174.487,80 
     
 Erträge aus dem Abgang von 

Gegenständen des Anlage- 

vermögens und aus Zuschrei- 

bungen zu Gegenständen des 

Anlagevermögens 

   

2720 Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen  0,00 252,10 
     
 Erträge aus der Auflösung 

von Rückstellungen 
   

2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen  508,60 56,21 
     
 übrige sonstige betriebliche 

Erträge 
   

2700 Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd  358,19 0,00 
     
 Aufwendungen für Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren 

   

3005 Dt.Register Ausgaben  18.901,69- 16.623,62- 
     
 Aufwendungen für bezogene 

Leistungen 
   

3125 Leistungen von ISSA,19% Vorst., 19% USt  3.210,00- 3.000,00- 
     
 Löhne und Gehälter    

4120 Gehälter 0,00  63.866,51- 
4121 Personalkosten Dt. Register 0,00    4.754,98- 

   0,00 68.621,49- 
     
 soziale Abgaben und 

Aufwendungen für 

Altersversorgung und 

für Unterstützung 

   

4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 0,00  10.628,15- 
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 0,00  400,00- 
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 0,00    709,50- 

   0,00 11.737,65- 
     

          
    
Übertrag  170.899,09 74.813,35 



Blatt 4 

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 
  
Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V. 

Hamburg 
  
 

 

   Geschäftsjahr Vorjahr 
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR 

    
Übertrag  170.899,09 74.813,35 
    

 Abschreibungen    
     
 auf immaterielle Vermögens- 

gegenstände des Anlage- 

vermögens und Sachanlagen 

   

4830 Abschreibungen auf Sachanlagen  73,00- 932,00- 
     
 auf Vermögensgegenstände des 

Umlaufvermögens, soweit 

diese die üblichen 

Abschreibungen überschreiten 

   

2430 Forderungsverluste  1.104,71- 734,41- 
     
 Raumkosten    

4201 Versammlungskosten 1.190,00-  4.198,37- 
4210 Miete, Raumkosten 2.434,49  8.739,59- 
4211 Raumkosten Dt. Register 0,00  194,56- 
4240 Gas, Strom, Wasser 0,00  227,14- 
4250 Reinigung   0,00    701,04- 

   1.244,49 14.060,70- 
     
 Versicherungen, Beiträge 

und Abgaben 
   

4360 Versicherungen 0,00  214,26- 
4380 Beiträge Ocean 4.000,00-  4.000,00- 
4381 WGA Beiträge 153.171,00-  72.075,00- 
4382 Beiträge WGA Dt. Register   14.229,00-    5.425,00- 

   171.400,00- 81.714,26- 
     
 Reparaturen und 

Instandhaltungen 
   

4806 Wartungskosten für Hard- und Software  0,00 120,00- 
     
 Werbe- und Reisekosten    

4600 Werbekosten 5.569,00-  3.320,00- 
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG 32,99-  60,00- 
4650 Bewirtungskosten 279,30-  80,55- 
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 119,70-  29,37- 
4664 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 11,20-  0,00 
4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand   129,00-    0,00 

   6.141,19- 3.489,92- 
     
 verschiedene betriebliche 

Kosten 
   

4301 Nicht abziehb. VoSt 7% (so betr Aufwand) 15,86-  137,29- 
4306 Nicht abziehb. VoSt 19% (so betr Aufw) 3.862,16-  5.179,50- 
4810 Kopierer/Drucker-Kosten 69,11-  774,40- 
4811 Reparatur BGA Dt.Register 0,00  18,90- 
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 130,19-  118,03- 
4901 Kurierkosten 0,00  31,50- 
4905 Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen 500,00-  0,00 

             
    
   6.259,62- 
Übertrag 4.577,32- 6.575,32- 32.497,56- 



Blatt 5 

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 
  
Verband Deutscher Schiffsausrüster e.V. 

Hamburg 
  
 

 

   Geschäftsjahr Vorjahr 
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR 

    
Übertrag 4.577,32- 6.575,32- 32.497,56- 
   6.259,62- 
    

 verschiedene betriebliche 

Kosten 
   

4910 Porto 0,00  813,25- 
4911 Porto Dt. Register 0,00  33,89- 
4920 Telefon 0,00  346,15- 
4921 Internet-Kosten 180,08-  100,60- 
4925 Telefon Dt. Register 0,00  42,61- 
4930 Bürobedarf 0,00  5,00 
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) 0,00  257,82- 
4941 Fachliteratur Dt. Register 0,00  7,97- 
4945 Fortbildungskosten 0,00  7.236,89- 
4950 Rechts- und Beratungskosten 0,00  1.999,28- 
4955 Buchführungskosten 2.583,70-  2.838,96- 
4957 Abschluss- und Prüfungskosten 2.000,00-  2.000,00- 
4969 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 0,00  173,75- 
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs   298,31-    436,09- 

   9.639,41- 22.541,88- 
     
 Verluste aus Wertminderungen 

oder aus dem Abgang von 

Gegenständen des Umlaufver- 

mögens und Einstellungen in 

die Wertberichtigung 

zu Forderungen 

   

2406 Forderungsverluste 19% USt  0,00 61,00- 
     
 übrige sonstige betriebliche 

Aufwendungen 
   

2309 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig  5,00- 0,00 
     
 Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen 
   

2140 Zinsähnliche Aufwendungen  96,63- 64,42- 
           
     
 Jahresfehlbetrag    
 Jahresfehlbetrag  16.316,36- 48.905,24- 
            



 

 

 
Stand: 8/2022  (Fortsetzung auf Seite 2) 

 

 

Allgemeine Auftragsbedingungen 

für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften 

 

 

1. Geltungsbereich 

Die folgenden „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ gelten für Verträge zwi-
schen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesell-
schaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, 
soweit nicht etwas Anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetz-
lich zwingend vorgeschrieben ist. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags 

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist 
der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufs-
rechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.  

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen 
Vereinbarung in Textform. 

(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angele-
genheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die 
Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.  

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der 
Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform ver-
einbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, 
insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offen-
sichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.  

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerich-
ten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der 
Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einle-
gung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerbe-
rater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet. 

3. Verschwiegenheitspflicht 

(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle 
Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur 
Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftragge-
ber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht be-
steht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwie-
genheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steu-
erberaters.  

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der 
Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, 
als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversiche-
rung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.  

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, 
§ 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.  

(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit 
dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuer-
beraters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre 
Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich 
damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer Einsicht in seine vom Steu-
erberater angelegte und geführte Handakte genommen wird.  

4. Mitwirkung Dritter 

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, 
fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. 
Bei der Heranziehung fachkundiger Dritter und datenverarbeitender Unter-
nehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Ver-
schwiegenheit entsprechend Nr. 3 Abs. 1 verpflichten. Der Steuerberater haf-
tet unter keinen Umständen für die Leistungen der Herangezogenen; bei den 
Herangezogenen handelt es sich haftungsrechtlich nicht um Erfüllungsgehil-
fen des Steuerberaters. Hat der Steuerberater die Beiziehung eines von ihm 
namentlich benannten Dritten angeregt, so haftet der Steuerberater lediglich 
für eine ordnungsgemäße Auswahl des Herangezogenen.  

5. Datenschutz, Elektronische Kommunikation 

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftragge-
bers und von dessen Mitarbeitern im Rahmen der erteilten Aufträge maschi-
nell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem 
Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu 
übertragen. 

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der 
DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Da-
tenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht 
bereits nach Nr. 3 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat 
der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Daten-
schutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnis-
ses verpflichtet. 

(3) Soweit der Auftraggeber die Kommunikation per Telefax oder E-Mail 
wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Auf-
rechterhaltung des Einsatzes von Signatur- und Verschlüsselungsverfahren 
des Steuerberaters zu beteiligen. 

6. Mängelbeseitigung 

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem 
Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftragge-
ber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen 
Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch 
den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber be-
endet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festge-
stellt wird. 

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann 
der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen an-
deren Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung 
der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.  

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom 
Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige 
Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftrag-
gebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte 
Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.  

7. Haftung 

(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen 
Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehre-
ren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird 
auf  

€ 4.000.000,00 

begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die 
Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung 
ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für 
die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbe-
sondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Verein-
barung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbe-
grenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme 
des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozie-
tät/Partnerschaft eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt 
ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Man-
datsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbe-
dungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen die-
ser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit 
nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt. 

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungs-
schutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses 
bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der 
Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese 
Fälle.  

(3) Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes 
nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er 

Anlage 
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- in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, 
und der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste, 

- ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf 
Jahren von seiner Entstehung an, 

- ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverlet-
zung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an. 

8. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annah-
meverzug des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungs-
gemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem 
Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendi-
gen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steu-
erberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entspre-
chendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für 
die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber 
ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerbera-
ters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.  

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des 
Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte. 

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters 
nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem 
Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten 
ergibt.  

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenver-
arbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen 
des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzu-
kommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur 
in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist 
auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die 
Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungs-
rechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nut-
zungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.  

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 8 Abs. 1 bis 4 oder ander-
weitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steu-
erberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berech-
tigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Nr. 11 Abs. 3). Unberührt bleibt der 
Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die 
unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendun-
gen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steu-
erberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.  

9. Urheberrechtsschutz 

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie 
sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen au-
ßerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustim-
mung des Steuerberaters in Textform zulässig. 

10. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung 

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für 
seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberater-
vergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzli-
che Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer 
niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. 
Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwor-
tung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV). 

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren 
(z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, ande-
renfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten 
die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB). 

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerbe-
raters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
zulässig.  

(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und 
Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der einge-
forderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger An-
kündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vor-
schuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit 
einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auf-
traggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.  

11. Beendigung des Vertrags 

(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf 
der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht 
durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers 
oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.  

(2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 
675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt 
werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezü-
gen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im 
Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die 
zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist. 

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung 
von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Hand-
lungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen 
Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf). 

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Aus-
führung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäfts-
besorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflich-
tet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Aus-
kunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen. 

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die 
beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbei-
tungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Pro-
grammunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu 
löschen. 

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim 
Steuerberater abzuholen. 

(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der 
Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzel-
fall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinba-
rung in Textform. 

12. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug 
auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen 

(1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach 
Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch 
schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auf-
traggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der 
Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie er-
halten hat, nicht nachgekommen ist. 

(2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater 
aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn er-
halten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und sei-
nem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder 
Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeits-
papiere (§ 66 Abs. 3 StBG). 

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung 
des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten inner-
halb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von 
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotoko-
pien anfertigen und zurückbehalten. 

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er 
wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die 
Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Um-
ständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG). 

13. Sonstiges 

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprü-
che gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des 
Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufli-
che Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist nicht bereit, an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil-
zunehmen (§§ 36, 37 VSBG).  

14. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit 

Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein o-
der werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch 
nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, 
die dem angestrebten Ziel möglichst nahekommt. 


